
Ärztlicher Notfalldienst

Notarzt, Rettungsdienst und Krankentransport sind bayernweit unter der 
Telefonnummer 112, auch aus Mobilfunknetzen zu erreichen. 

Am 14. und 15. März 2020 ist der ärztliche Bereitschaftsdienst (Not-
falldienstarzt, Augenarzt, Hals-Nasen-Ohrenarzt und Frauenarzt) für das 
gesamte Oberallgäu, Kempten und den Altlandkreis Kempten unter der 
neuen Nummer 116117 zu erreichen.

Parallel dazu gilt aber weiterhin die alte bayerische Telefonnummer 
01805/191212.

Zahnärztlicher Notfalldienst 
im Altlandkreis Sonthofen

Der Notfallzahnarzt ist zu erreichen für den 14. und 15. März 2020 unter 
Telefon 08323/8267. Notfallsprechstunden von 10.00 bis 12.00 und von 
18.00 bis 19.00 Uhr. Der Notfallzahnarzt für den Bereich Kempten ist in 
der Kemptener Ausgabe dieser Zeitung unter der Rubrik „was, wo, wer, 
wann“ aufgeführt.

Sonntags- und Nachtdienst 
der Apotheken

Bad Hindelang:
am 15. März 2020: Drei-Kugel-Apotheke, 
Gerberweg 6, Telefon 08324/328

Sonthofen, Immenstadt, Blaichach:
am 14. März 2020: Apotheke am Rathaus, Immenstadt, 
Marienplatz 3, Telefon 08323/6396 
am 15. März 2020: Alpen-Apotheke, Immenstadt, 
Bahnhofstraße 36, Telefon 08323/2677

Oberstdorf, Fischen:
am 14. und 15. März 2020: Hubertus-Apotheke, Oberstdorf, 
Weststraße 11, Telefon 08322/4644

Oberstaufen:
am 14. März 2020: St. Ulrich-Apotheke, Lindenberg, 
Hauptstraße 61, Telefon 08381/1452
am 15. März 2020: Post-Apotheke, Weiler-Simmerberg, 
Bahnhofstr. 9, Telefon 08387/8383
 
Altusried, Betzigau, Buchenberg, Dietmannsried, Durach, Lauben, 
Sulzberg, Walten hofen, Wiggensbach:
am 14. März 2020: Magnus-Apotheke, Buchenberg, 
Lindauer Str. 16, Telefon 08378/275 (18.00 bis 20.00 Uhr)

Diensthabende Apotheken in Kempten:
am 14. März 2020: Rottach-Apotheke im Cambomed, 
Rottachstr. 71 – 73, Telefon 0831/592020
am 15. März 2020: Sonnen-Apotheke, 
Bahnhofstraße 17, Telefon 0831/22749

Es wird gebeten, den Sonntagsdienst nur in dringenden Fällen in 
Anspruch zu nehmen!

Öffentliche Zustellung

Sonthofen, 6. März 2020, Nr. SG52/SF/Mi, Az.: OA-AP4967, Landkreis 
Bürgerservice, Herr Aktas, Oberallgäuer Platz 2, 87527 Sonthofen, 
Zi. E.05, Telefon: 08321/612-900, Telefax: 08321/612-350, E-Mail: 
 buergerservice@lra-oa.bayern.de

Zulassungsrecht;
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn Antonio 
Perrone, geb.: 22.11.1998 in Chiaravalle Centrale, zuletzt wohnhaft in: 
Am Prinzenwald 3, 87541 Bad Hindelang, Fahrgestellnummer: KNE-
BA24325T117061, amtl. Kennz.: OA-AP4967

Öffentliche Zustellung des Eingriffsverwaltungsbescheids vom  
6. März 2020, Nr. SG52/SF/Mi Az. OA-AP4967, gemäß Art. 41 Bay-
VwVfG i. V. m. Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 VwZVG

Der derzeitige Aufenthaltsort des vorgenannten Empfängers ist unbe-
kannt.

Zustellungsversuche des o.g. Bescheids durch die Post blieben unter der 
angegebenen Anschrift erfolglos, ebenso anschließende Ermittlungen 
über den aktuellen Aufenthalt.

Das o.g. Schriftstück wird daher gemäß Art. 15 VwZVG öffentlich 
zugestellt.

Der Bescheid vom 19.02.2020, Nr. SG52/SF/Mi, Az. OA-AP4967, liegt 
bei der Zulassungsstelle des Landratsamtes Oberallgäu, Oberallgäuer 
Platz 2, 87527 Sonthofen, Zi. E.05, während der Dienststunden zur Abho-
lung durch den Betroffenen auf.

Es erfolgt der besondere Hinweis, dass durch die öffentliche Zustellung 
Fristen (z.B. Rechtsbehelfsfrist) in Gang gesetzt werden können, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (vgl. Art. 15 Abs.2 Satz 3 
VwZVG).

Der Bescheid gilt nach Art. 15 Abs. 2 Satz 6 VwZVG als öffentlich zuge-
stellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei 
Wochen vergangen sind.

gez.: S. Aktas, Verwaltungsangestellter 52-64

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung:

Neubau Wasserkraftanlage Gernbach, Umbau Fassungsbauwerk mit 
Einbau Coanda-Rechen am Gernbach und Verlegung Druckleitung, 
Hintersteiner Tal, Bad Hindelang

Mit Bescheid vom 02.03.2020 (Az. 22.3-641/1-01/19; A-1273) erteilte das 
Landratsamt Oberallgäu der Elektrizitätswerke Hindelang eG, Weidach-
straße 9, 87541 Bad Hindelang, folgende wasserrechtlichen Gestattungen:

I. Planfeststellungsbeschluss

Der vom Elektrizitätswerk Hindelang eG (Antragsteller) eingereichte 
Plan für die Errichtung einer Wasserkraftanlage (Krafthaus mit Turbine), 
den Umbau des Fassungsbauwerkes mit Einbau eines Coanda-Rechens 
und Verlegung einer Druckleitung am Gernbach, wird nach Maßgabe der 
vorgelegten Unterlagen festgestellt.

II. Bewilligung

1.  Das Elektrizitätswerk Hindelang eG erhält auf Grundlage der einge-
reichten Planunterlagen die Bewilligung für die Gewässerbenutzungen 
nach Nr. 2.

2.  Die Bewilligung gestattet:
 a)  das Aufstauen des Gernbaches auf 1.437,81 müNN, sowie das 

Absenken
 b) das Ableiten von 90 l/s Wasser aus dem Gernbach 
 c) die Wiedereinleitung der Wassermenge von 90 l/s in den Taufersbach

3. Die Bewilligung ist bis einschließlich 31.03.2050 befristet.

Die Gestattungen sind mit Inhalts- und Nebenbestimmungen (Bedin-
gungen und Auflagen) verbunden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg,
Postfach 112343, Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg,

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftform ersatz zugelassenen Form erhoben werden. Die Klage muss 
den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag ent-
halten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

-  Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 390) wurde 
das Widerspruchsverfahren im Bereich des Wasserrechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch 
einzulegen.

-  Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zuge-
lassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informatio-
nen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit  
(www.vgh.bayern.de).

-  Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerich-
ten seit 01. Juli 2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten.

gez.: Markus Haug

Eine Ausfertigung des Bescheides sowie der festgestellten Planunter-
lagen können beim Markt Bad Hindelang (Rathaus) vom 18.03.2020 bis 
31.03.2020 während der Dienststunden und außerdem im Internet unter:

https://www.oberallgaeu.org/bauen_umwelt/verwaltungsverfahren_mit_
oeffentlichkeitsbeteiligung oder https://www.uvp-portal.de
eingesehen werden.

Hinweis:

Nach der öffentlichen Bekanntmachung kann bis zum Ende der Rechtsbe-
helfsfrist von den Betroffenen und den Einwendungsführern der wasser-
rechtliche Bescheid schriftlich angefordert werden.
Nach Ende der Auslegungsfrist gilt die Entscheidung den Betroffenen und 
Einwendungsführern als zugestellt.

gez.: Thomas Kellner 22.3-65

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 02.03.2020 (Bpl.Nr. 
1130/19) Herrn Thomas Weißinger, Ostrachstraße 5, 87541 Bad Hinde-
lang, die Nutzungsänderung zu Verkaufsräumen, Lager und Personalräu-
men in 87541 Bad Hindelang, Ostrachstraße 5 (Fl.Nr. 759/15, 759/16), 
Gemarkung Hindelang, bauaufsichtlich genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg  
in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftform-
ersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zuge-
lassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informatio-
nen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit  
(www.vgh.bayern.de). 

gez.: Karl-Heinz Pfeil

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 3.16, und 
bei der Marktgemeinde, Bad Hindelang, Marktstraße 9, 87541 Bad Hin-
delang, eingesehen werden.

Karl-Heinz Pfeil 21-67

Bekanntmachung
der Stadt Sonthofen

I.

Haushaltssatzung der Stadt Sonthofen
 (Landkreis Oberallgäu)

für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
(GO) erlässt die Stadt Sonthofen folgende

Haushaltssatzung

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  49.531.441 €
und
im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  
 18.913.750 €

ab.

§ 2

(1)   Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 
In vestitionsförderungsmaßnahmen nach dem Haushaltsplan der Stadt 
Sonthofen

 wird auf 9.815.601 €

 festgesetzt.

(2)   Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Inves-

titionsförderungsmaßnahmen nach dem Vermögensplan des Eigenbe-
triebes Stadtwerke Sonthofen

 wird auf 800.000 €

 festgesetzt.

§ 3

(1)   Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
haushalt wird auf 8.710.000 € festgesetzt. 

(2)  Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan der Stadtwerke 
Sonthofen werden nicht festgesetzt. 

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden 
wie folgt festgesetzt:

1.  Grundsteuer
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 400 v. H.
 b) für die Grundstücke (B) 440 v. H.

2.  Gewerbesteuer 380 v. H.

§ 5

(1)   Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan 

 wird auf 8.000.000 €

festgesetzt.

(2)   Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke 
Sonthofen 

wird auf 820.000 €

festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft.

II.

Das sachlich und örtlich zuständige Landratsamt Oberallgäu hat mit 
Schreiben vom 24.02.2020, Az.: SG 32-941780139/gö, die folgenden 
genehmigungspflichtigen Bestandteile rechtsaufsichtlich genehmigt:

1.  Den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt der Stadt Sonthofen 
für das Jahr 2020 in Höhe von 9.815.601 €.

2.  Den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Inve-
stitionsförderungsmaßnahmen nach dem Vermögensplan des Eigenbe-
triebes Stadtwerke Sonthofen für das Jahr 2020 in Höhe von 800.000 €.

III.

Gleichzeitig mit dieser Bekanntmachung wird der Haushaltsplan 2020 
für die Dauer einer Woche während der Öffnungszeiten in der Stadt Sont-
hofen, Finanzreferat, Rathausplatz 1, 87527 Sonthofen, ausgelegt. 

Darüber hinaus liegt die Haushaltssatzung für die Dauer ihrer Gültigkeit 
bei der Stadt Sonthofen, Finanzreferat, Rathausplatz 1, 87527 Sonthofen, 
zur Einsicht bereit.

Sonthofen, den 02.03.2020

STADT SONTHOFEN

gez.: Christian Wilhelm, Erster Bürgermeister 51-68

Bekanntmachung
der Stadt Sonthofen

I.

Haushaltssatzung
der Vereinigten Herz-Näher’schen Wohltätigkeitsstiftung

in Sonthofen (Landkreis Oberallgäu)
für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund Art. 28 Abs. 3 des Bayer. Stiftungsgesetzes (BayStG) i.V.m. 
Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt 
die Stadt Sonthofen für die Vereinigte Herz-Näher’sche Wohltätigkeits-
stiftung folgende

Haushaltssatzung

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
hiermit festgesetzt.

Er schließt 

im Verwaltungshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit  61.250 €
und
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  41.250 €

ab.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind 
nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht fest-
gesetzt.

§ 4

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan werden nicht beansprucht.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft.

II.

Diese Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestand-
teile.

III.

Gleichzeitig mit dieser Bekanntmachung wird der Haushaltsplan 2020 für 
die Dauer einer Woche während der Öffnungszeiten in der Stadt Sontho-
fen, Finanzreferat, Rathausplatz 1, 87527 Sonthofen, ausgelegt. 

Darüber hinaus liegt die Haushaltssatzung für die Dauer ihrer Gültigkeit 
bei der Stadt Sonthofen, Finanzreferat, Rathausplatz 1, 87527 Sonthofen, 
zur Einsicht bereit.

Sonthofen, den 02.03.2020
 

Für die Vereinigte Herz-Näher’sche
Wohltätigkeitsstiftung in Sonthofen

 
gez.: Christian Wilhelm, Erster Bürgermeister 51-69

Bekanntmachung
der Stadt Sonthofen

I.

Haushaltssatzung
der Sonthofer Förderstiftung

in Sonthofen (Landkreis Oberallgäu)
für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund Art. 28 Abs. 3 des Bayer. Stiftungsgesetzes (BayStG) i.V.m. 
Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt die 
Stadt Sonthofen für die Sonthofer Förderstiftung folgende

Haushaltssatzung

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
hiermit festgesetzt.

Er schließt
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  184.750 €

und

im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  165.100 €

ab.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind 
nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht fest-
gesetzt.

§ 4

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan werden nicht beansprucht.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft.

II.

Diese Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestand-
teile.

III.

Gleichzeitig mit dieser Bekanntmachung wird der Haushaltsplan 2020 für 
die Dauer einer Woche während der Öffnungszeiten in der Stadt Sontho-
fen, Finanzreferat, Rathausplatz 1, 87527 Sonthofen, ausgelegt. 

Darüber hinaus liegt die Haushaltssatzung für die Dauer ihrer Gültigkeit 
bei der Stadt Sonthofen, Finanzreferat, Rathausplatz 1, 87527 Sonthofen, 
zur Einsicht bereit.

Sonthofen, den 02.03.2020 

Für die Sonthofer Förderstiftung

gez.: Christian Wilhelm, Erster Bürgermeister 51-70

Dorferneuerung Missen III
Gemeinde Missen-Wilhams, Landkreis Oberallgäu

Gz. B3-V 7533

Bekanntmachung und Ladung

Das Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben hält am Mittwoch, dem 
25.03.2020, um 20.00 Uhr, im Bürgersaal, Hauptstraße 45, 87547 Missen-
Wilhams, eine

Informationsversammlung

über die Durchführung eines Dorferneuerungsverfahrens nach dem Flur-
bereinigungsgesetz in Missen.

Hierzu werden alle Bürger und Grundeigentümer von Missen eingeladen.
Die Bürger und Grundeigentümer sollen an der Dorferneuerung intensiv 
mitwirken. Da die Dorferneuerung für die Gemeinde von erheblicher Be-
deutung ist, liegt es in Ihrem Interesse, an der Informationsversammlung 
teilzunehmen.

In der Versammlung wird insbesondere über Sinn und Zweck der Dorf-
erneuerung, die Möglichkeit zur Durchführung von Maßnahmen im 
gemeinschaftlichen und öffentlichen Bereich, über die voraussichtlich 
anfallenden Kosten und deren Finanzierung sowie über das voraussicht-
liche Dorferneuerungsgebiet aufgeklärt.

Für eine Aussprache besteht ausreichend Gelegenheit.
 
Zu der Versammlung sind auch das Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten Kempten und die landwirtschaftliche Berufsvertretung gela-
den, um über die in ihren Fachbereich fallenden Maßnahmen Aufschluss 
zu geben.

Krumbach, 20.02.2020

gez.: Heidi Hehl, Baudirektorin 51-71

Bekanntmachung
der Stadt Sonthofen

Satzung über die Verlängerung der Veränderungssperre  
für das Gebiet des im Änderungsverfahren  

befindlichen Bebauungsplans 37
vom 06.03.2020

Aufgrund von § 17 Abs. 1 Satz 3, § 16 Abs. 1 und § 14 Abs. 1 Bauge-
setzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBL. IS. 3634) und Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 
(GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch Verordnung vom 26.03.2019 

Amtsblatt für den Landkreis       Oberallgäu
 

 Das Amtsblatt im Internet: www.oberallgaeu.org
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Öffnungszeiten des Landratsamtes Oberallgäu: 
Montag: 8.00–12.00 und 13.30–17.00 Uhr   Dienstag: 8.00–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag: 8.00–12.00 und 13.30–16.00 Uhr   Freitag: 8.00–12.30 Uhr

Erweiterte Öffnungszeiten des Bürgerservicebereiches (Telefon 08321/612-900) im Landratsamt: 
Montag 7.30–17.00 Uhr   Dienstag 7.30–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag 7.30–16.00 Uhr   Freitag 7.30–12.30 Uhr

Sprechstunde für Unternehmerinnen und Unternehmer zu finanziellen Fördermöglichkeiten: Donnerstag 9.00-12.00 Uhr, Terminvereinbarung unter Tel.: 08321 / 612-342

Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb dieser Zeiten Termine zu vereinbaren.
Aktuelle Stellenausschreibungen finden Sie im Internet unter www.oberallgaeu.org/stellenangebote oder Tel. (08321) 612-211

Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben
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(GVBl. S. 98) erlässt die Stadt Sonthofen folgende Satzung:

§ 1
Gegenstand der Satzung

Die mit Satzung vom 22.03.2018 erlassene Veränderungssperre für den 
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 37 wird um ein Jahr verlängert.

§ 2
Inkrafttreten

Verordnung

des Landratsamtes Oberallgäu

zur Änderung der Verordnung über die Ausweisung eines Wildschutzge-
bietes im Bereich des Rotwildwintergatters „Höfle“ im Eigenjagdrevier 
Mahdtal, Gemarkung Tiefenbach, Marktgemeinde Oberstdorf, 

vom 20.02.2020

Aufgrund von Art. 21 i.V.m. Art. 49 Abs. 2 Nr. 3 des Bayer. Jagdgesetzes, 
BayJG (BayRS V, S. 595-792-1-L), erlässt das Landratsamt Oberallgäu 
als Untere Jagdbehörde folgende Verordnung:

§ 1

Änderung einer Verordnung

Die Verordnung des Landratsamtes Oberallgäu über die Ausweisung 
eines Wildschutzgebietes im Bereich des Rotwildwintergatters „Höfle“ 

im Eigenjagdrevier Mahdtal, Gemarkung Tiefenbach, Marktgemeinde 
Oberstdorf, vom 10.10.2019 (Amtsblatt Nr. 45), wird dahingehend 
geändert, dass die der Verordnung vom 10.10.2019 beigefügte Karte als 
Bestandteil der Verordnung durch die neue Karte vom 20.02.2020 ersetzt 
wird.

§ 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 
des Landkreises Oberallgäu in Kraft.

Sonthofen, den 20.02.2020

LANDRATSAMT OBERALLGÄU
UNTERE JAGDBEHÖRDE

gez.: Anton Klotz, Landrat  35-66

Bekanntmachung zur öffentlichen Auslegung zum Bebauungsplan 
„Dorfgemeinschaftshaus Bühl“ 

Der Bau- und Umweltausschuss der Stadt Immenstadt i. Allgäu hat in sei-
ner öffentlichen Sitzung am 05.03.2020 den Entwurf zum Bebauungsplan 
„Dorfgemeinschaftshaus Bühl“ mit Begründung jeweils in der Fassung 
vom 02.03.2020 gebilligt und für die öffentliche Auslegung gem. § 3 
Abs. 2 BauGB bestimmt. Gemäß § 13a BauGB wird der Bebauungsplan 
„Dorfgemeinschaftshaus Bühl“ im sog. beschleunigten Verfahren aufge-
stellt. Das Plangebiet befindet sich im Ortsteil Bühl a. Alpsee und umfasst 
das Grundstück Fl.-Nr. 15/2 (Gemarkung Bühl am Alpsee). Der räumliche 
Geltungsbereich ist im abgebildeten Lageplan dargestellt. 

Der Entwurf mit Begründung in der Fassung vom 02.03.2020 liegt in der 
Zeit vom 18.03.2020 bis 17.04.2020 im Bauamt der Stadt Immenstadt 
i. Allgäu (Kirchplatz 7, 87509 Immenstadt i. Allgäu), Zimmer 308, wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich 
aus (Hinweis: Die allgemeinen Öffnungszeiten sind in der Regel von 
Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Mo., Di., Do. von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und Mi. von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Beachten 
Sie bitte, dass das Rathaus während gesetzlicher Feiertage geschlossen ist.

Ergänzend zur öffentlichen Auslegung kann der Entwurf mit Begründung 
in der Fassung vom 02.03.2020 unter folgender Adresse im Internet 
eingesehen werden:

http://www.stadt-immenstadt.de/wirtschaft-bauen-umwelt/bauen-planen/
oeffentlichkeits-und-behoerdenbeteiligungen/ 

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird von einer Umweltprüfung gem. 
§  2 Abs. 4 BauGB und einem Umweltbericht gem. § 2a Nr. 2 BauGB 

sowie der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind, sowie von einer zusammenfas-
senden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen. 

Eine Umweltverträglichkeits-Prüfung im Sinne des Gesetzes zur Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) ist nicht erforderlich. 

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich oder 
mündlich abgegeben werden. Stellungnahmen, die nicht rechtzeitig 
abgegeben worden sind, können gem. § 3 Abs. 2 BauGB bzw. § 4a Abs. 
6 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben. 

Parallel mit der Auslegung findet die Einholung der Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 
BauGB auf Grund von § 4a Abs. 2 BauGB statt. 

Abgesehen von der o.g. Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 
2 BauGB wird der Öffentlichkeit grundsätzlich Gelegenheit gegeben, 
sich gem. § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB im Bauamt der Stadt Immenstadt 
i. Allgäu, Zimmer 308, während der allgemeinen Öffnungszeiten über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der 
Planung zu unterrichten (Hinweis: Die allgemeinen Öffnungszeiten sind 
jeweils von Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Mo., Di., 
Do. von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und Mi. von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr.) 

Immenstadt i. Allgäu, den 10.03.2020

gez.: Armin Schaupp, Erster Bürgermeister  51-72

Bekanntmachung
des 

Marktes Oberstdorf

Über den Aufstellungsbeschluss vom 11.02.2020 und die öffentliche 
Auslegung für die Einbeziehungs- und Klarstellungssatzung „Rubi-
Ost“ gemäß § 34 Abs. 6 Satz 1, § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, § 3 Abs. 2 
BauGB

Der Bau-, Planungs-, Umwelt- und Liegenschaftsausschuss des Marktes 
Oberstdorf hat in seiner Sitzung vom 11.02.2020 beschlossen, eine Ein-
beziehungs- und Klarstellungssatzung „Rubi-Ost“ aufzustellen. Diese 
soll am östlichen Ortsrand von Rubi eine klare Abgrenzung zwischen 
Innen- und Außenbereich ermöglichen sowie durch Einbeziehung einer 
Teilfläche des Grundstücks Fl.-Nr. 999 und des Grundstücks Fl.-Nr. 
999/3, beide Gmkg. Schöllang, in den Innenbereich Baurecht für ein 
Mehrfamilienhaus schaffen.

Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zur Einbeziehungs- und Klar-
stellungssatzung „Rubi-Ost“ für eine Teilfläche der Flur-Nr. 999 sowie 
Flur-Nr. 999/3, Gemarkung Schöllang, wird die Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB beteiligt.

Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches für die Einbeziehungssat-
zung ergibt sich aus dem angefügten Lageplan vom 11.02.2020. 

Die Aufstellung der Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nrn. 1 und 3 BauGB 
erfolgt im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB. Entsprechend der 
Regelung des § 13 Abs. 2 BauGB wird von der frühzeitigen Erörterung 
und Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 
BauGB abgesehen. Im vereinfachten Verfahren wird von der Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, 
von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbe-
zogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden 
Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen.

Der Entwurf der Satzungen mit Begründung in der Fassung vom 
11.02.2020 liegt in der Zeit

vom 18.03.2020 bis einschließlich 21.04.2020

während der allgemeinen Dienststunden im Marktbauamt (Oberstdorf, 
Haus, 2. Stock, Nordteil), Prinzregenten-Platz 1, 87561 Oberstdorf 
öffentlich aus. Stellungnahmen können während dieser Frist schriftlich 
oder während der Dienststunden zur Niederschrift abgegeben werden. Es 
besteht die Möglichkeit zur Erörterung der Planung.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschluss-
fassung über die Satzung unberücksichtigt bleiben, wenn der Markt den 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit der Satzung nicht von Bedeutung ist.

Zusätzlich sind die Planunterlagen unter dem Link:

www.markt-oberstdorf.de/aktuell/bauleitplanverfahren/ 
und dort unter der Rubrik „Einbeziehungssatzung Rubi-Ost“ einzusehen.

Datenschutz

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage 
der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und dem 
BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abge-
ben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere 
Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche 
Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“, das ebenfalls öffentlich 
ausliegt.

Oberstdorf, den 05.03.2020

gez.: Laurent O. Mies, Erster Bürgermeister 51-73

Diese Satzung tritt mit der Bekanntmachung in Kraft.

Sonthofen, 06.03.2020

STADT SONTHOFEN

gez.: Christian Wilhelm, Erster Bürgermeister

 51-74

Oberallgäu
Landkre is

BürgerService Zulassung
im Landratsamt Oberallgäu

Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2
Service-Telefon 08321/612-900

Telefax 08321/612-350
buergerservice@lra-oa.bayern.de

in der gemeinsamen Zulassungsstelle 
von Landkreis und Stadt Kempten (Allgäu)

Kempten, Bahnhofstraße 80
Bürgerservice Zulassung Kempten 

0831/252518-00
Führerscheinstelle Kempten 0831/252518-01

Führerscheinstelle Oberallgäu 0831/252518-02
Telefax 0831/252518-30

buergerservice-zulassung@kempten.de

Im Internet:
	 ▶  Wunschkennzeichen reservieren
	 ▶  Feinstaubplakette bestellen
	 ▶  Termin vereinbaren

www.buergerservice-zulassung.de

Erweiterte Öffnungszeiten:

Sonthofen Kempten

Mo. 7.30  – 17.00 h 7.30  – 17.00 h

Di. 7.30  – 13.00 h 7.30  – 13.00 h

Mi. / Do. 7.30  – 16.00 h 7.30  – 16.00 h

Fr. 7.30  – 12.30 h 7.30  – 12.30 h

Über unsere neue Behördenrufnummer 115  
erreichen Sie uns ohne Vorwahl

Montag bis Freitag 7.30 bis 18.00 Uhr
Sonthofen, den 10. März 2020
gez.: Anton Klotz, Landrat


